
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/4/26 88/11/0001
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13a;

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Die Manuduktionsp9icht der Behörde bezieht sich lediglich auf die Anleitung zur Vornahme von

Verfahrenshandlungen, nicht aber auch darauf, der Partei Ratschläge über den Inhalt erfolgversprechender Eingaben

zu machen.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Parteivorbringen Erforschung des Parteiwillens

ManuduktionspflichtBegründungspflicht Manuduktionspflicht Mitwirkungspflicht
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